
 
 
 
 

 
 

 

Beschluss Vorstand 
8. September 2011 

Bericht der Arbeitsgruppe „Statistik der Sonderpädagogik“: Beschlussfassung 

Das Generalsekretariat berichtet: 

1 Im Rahmen der Umsetzung der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich 
der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 sowie auf Grund kantonaler Projekte zur Integration 
von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf sind die Bedürfnisse an statistischen 
Zahlen für den Bereich der Sonderpädagogik gestiegen. Mit dem Projekt zur Modernisierung der 
Erhebungen im Bildungsbereich (MEB) des Bundesamts für Statistik konnten bislang die kantonalen 
Bedürfnisse im Bereich der Statistik der Sonderpädagogik noch nicht in ausreichendem Masse 
abgedeckt werden. 

2 Eine Expertengruppe für den Bereich Sonderpädagogik hat unter der Leitung der Direktorin des 
Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), Beatrice Kronenberg, und unter Betei-
ligung des Bundesamts für Statistik, kantonaler Fachexpertinnen und Fachexperten sowie des 
Generalsekretariats der EDK Bedürfnisse und Machbarkeit der statistischen Erfassung des Sonder-
pädagogikbereichs erörtert und den vorliegenden Bericht verfasst. 

3 Einerseits legt der Bericht Informationsbedürfnisse sowohl aufgrund des Sonderpädagogik-
Konkordats als auch unabhängig davon dar. Andererseits macht er Vorschläge für die Umsetzung 
innerhalb der Statistik des BFS und für die Umsetzung mittels zusätzlicher Spezialerhebungen oder 
Forschungsprojekte. Der Bericht dient als Planungsgrundlage für weitere Schritte. 

4 Im ersten Quartal dieses Jahres wurde der Bericht in folgenden Gremien diskutiert: 
4a Konferenz der Departementssekretäre (KDS) vom 03.03.2011 
4b Trimestersitzung (BFS und GS EDK) vom 24.03.2011 
4c Netzwerk Bildungsstatistik (BFS und Kantone) vom 12.04.2011 
4d Expertengruppe Bildungsstatistik des BFS, vom 28.04.2011 

5 Die Rückmeldungen zum Bericht aus diesen Diskussionen sind als Nachtrag schriftlich festgehalten 
worden (siehe Nachtrag zum Bericht). Grundsätzlich fand der Bericht eine positive Aufnahme. 
Anregungen und Ergänzungen, die sich auf technische und statistische Themen beziehen, werden 
direkt vom Bundesamt für Statistik überprüft. Die Informationsbeschaffung, die nicht in erster Linie 
statistisch oder nicht flächendeckend statistisch erfolgen kann, betrifft folgende Themenbereiche: 
5a Sonderpädagogische Massnahmen im frühen Bereich 
5b Standardisiertes Abklärungsverfahren 
5c Perspektiven von Lernenden mit sonderpädagogischen Massnahmen auf der obligatorischen 

Bildungsstufe im nachobligatorischen Bereich 
5d Informationen zum gesamten Personal an Bildungsinstitutionen 

6 Die Bearbeitung dieser Themenbereiche kann gemäss folgender Prioritätensetzung erfolgen: 
6a Erstens: Eine Konkretisierung der Möglichkeiten zur Erhebung der Massnahmen im frühen 

Bereich (0- bis 4-Jährige) ist zu erarbeiten.   
6b Zweitens: Die Umsetzung des im Rahmen des Sonderpädagogik-Konkordats entwickelten 

standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) ist zu erheben und zu evaluieren. Entsprechende 
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Arbeiten wurden bereits in die Hand genommen. Das Schweizer Zentrum für Heil- und 
Sonderpädagogik (SZH) plant gemäss Leistungsvereinbarung 2012 – 2015, Punkt 4.2 (Beschluss 
Vorstand vom 13. Mai 2011) zusammen mit dem GS EDK die Evaluation des SAV und dessen 
Anwendung in den Kantonen. Ein erster Entwurf wurde der von der EDK mandatierten 
Begleitgruppe SAV/PES an der letzten Sitzung vom 6. Juli 2011 für eine erste Lesung vorgelegt. 
Eine gesamtschweizerische Auswertung der mit dem Instrument SAV erhobenen statistischen 
Daten wurde von den kantonalen Kontaktpersonen der Sonderpädagogik nicht gewünscht 
(4.12.2009) und ist entsprechend nicht geplant.  

6c Drittens: Möglichkeiten zur Erhebung der Bildungsverläufe und allfälliger Massnahmen im nach-
obligatorischen Bereich von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf sind in 
Zusammenarbeit mit der SODK zu erarbeiten.  

6d Viertens: Die Bearbeitung des Themenbereiches „Informationen zum gesamten Personal an 
Bildungsinstitutionen“ erfolgt nicht auf gesamtschweizerischer Ebene.  

Der Vorstand beschliesst: 

1 Der Bericht der Arbeitsgruppe „Statistik der Sonderpädagogik“ sowie der entsprechende Nachtrag 
wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 

2 Der Teil, der die amtliche Statistik betrifft, wird dem Bundesamt für Statistik übergeben. Der Lead für 
die weiteren Schritte dazu liegt danach beim BFS.  

3 Die Evaluation des standardisierten Abklärungsverfahrens erfolgt im Rahmen der Leistungsverein-
barung der EDK mit dem SZH 2012 – 2015, Punkt 4.2 (Beschluss Vorstand vom 13. Mai 2011). 

4 Möglichkeiten der Erfassung von sonderpädagogischen Massnahmen im vor- und nachobligato-
rischen Bildungsbereich werden vom Generalsekretariat der EDK in Zusammenarbeit mit der SODK 
und dem SZH geprüft. 

5 Auf die Bearbeitung des Themas „Informationen zum gesamten Personal an Bildungsinstitutionen“ 
wird auf gesamtschweizerischer Ebene verzichtet. 

6 Die künftigen Datenerhebungen zum Sonderpädagogikbereich liefern interpretierbare und verläss-
liche Überblicksinformationen. Die Datenerhebungen sollen sich nicht in einem Differenzierungsgrad 
verlieren, der sich am Einzelfall orientiert. Es werden Daten erhoben, die effektiv nachgefragt werden. 

7 Die zu erhebenden Daten für die "Statistik Sonderpädagogik" richten sich an alle Kantone und 
beschränken sich in ihrer Reichweite nicht auf die Vereinbarungskantone des Sonderpädagogik-
Konkordats. 

 
 
 
Bern, 8. September 2011 

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
Im Namen des Vorstandes: 

Hans Ambühl  
Generalsekretär  
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Anhang: 
- Bericht der Arbeitsgruppe „Statistik Sonderpädagogik“, Januar 2011 
- Statistik der Sonderpädagogik, Nachtrag zum Bericht Januar 2011, August 2011 
Zustellung an: 
- Konferenzmitglieder 
- BFS 
- SZH 
- Arbeitsgruppe „Statistik Sonderpädagogik“ 
- Website EDK 
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